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Zitat von putzmunter

Vielleicht geht das in den Naturwissenschaften besser...

Mag sein, in einer solchen habe ich aber auch noch nicht geprüft.

Mir ist noch nicht ganz klar, wer von dir diese Festlegung der Leistungsstufen verlangt und ob
es da wirklich eine Rechtsgrundlage für gibt. Die gymnasiale APO kenne ich nicht, die APO-BK
gibt so etwas nicht her. Gibt es da noch Erlasse, die das regeln, oder ist das womöglich eine
schulinterne Regelung?
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